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VLP-Tagung

hat Raumplanung mit Wohnlichkeit zu
tun? Ich meine: sehr viell Die beste
architektonische Leistung nitzt nichts
oder nur wenig, wenn zum Beispiel fur
ein Wohnquartier ein schlechter Stand-
ort gewahlt wird oder wenn die Er-
schliessung den wirklichen Bedurfnis-
sen nicht enspricht. Aber auch umge-
kehrt: die Bedirfnisse nicht den Er-
schliessungen! In konsequenter Ver-
wirklichung der Ziele des Raumpla-
nungsgesetzes spricht ‘denn auch der
Art.1 Abs.2 Bst.b von «wohnlichen
Siedlungen», die angestrebt werden
mussen.

In sinnvoller Anwendung der Mittel der
Raumplanung (Richt- und Nutzungs-
planung) wird es moglich sein, die Vor-

aussetzungen fur einen Raum zu schaf-
fen, in dem die Menschen gerne leben.
Raum, so empfunden, ist ein sehr
hoher Zivilisationswert, den wir pflegen
miussen, ist Lebensraum. Denn was uns
bestimmt, ist ein alter Auftrag. Er er-
ging schon friher und wurde von an-
deren vor uns verstanden. Wir beach-
ten: «die geographische Strategie der
Romerstrassen, den Kampf der Hollan-
der gegen das Meer, die territoriale
Organisation eines Vauban, der mit sei-
nem Zeichenbrett kreuz und quer
durch Frankreich reiste, die Jahrhun-
derte Uberdauernde landschaftliche
Ausgeglichenheit Europas, aus der die
Weisheit einer ausgewogenen vorindu-
striellen Zivilisation spricht» (Serge An-

toine). Wir mussen das lesen lernen
und diesen alten Auftrag ernst nehmen.

Wir sind es uns und den kommenden
Generationen schuldig. Das neue Ge-
setz tut es. Ihm zum Leben und zur Ent-
faltung zu verhelfen, dazu mdéchte ich
Sie alle aufrufen. Dann wird es uns ge-
lingen, menschenfreundlich zu planen
und das rechte Mass zu halten, weil tat-
sdchlich das Menschenleben wieder
Mass wird fur die Ordnung des Rau-
mes. So kénnen wir aber auch die Ge-
fahr vermeiden, um der Planung willen
zu planen. Nein, wir tun es um des
Menschen, um des personlichen
Glicks und um des gemeinsamen
Wohles willen.

Die Zielsetzungen des eidgendssischen
Raumplanungsgesetzes sind in der
neuen zlrcherischen Planungs- und
Baugesetzgebung weitgehend berick-
sichtigt. Das vom Schweizervolk knapp
verworfene Raumplanungsgesetz aus
dem Jahre 1974, welches unter ande-
rem die Grundlage fir den heute vorlie-
genden Entwurf bildet, war wegleitend
bei der Aufstellung und Beratung des
Gesetzes Uber die Raumplanung und
das offentliche Baurecht des Kantons
Zirich. Seit der positiven Volksabstim-
mung vom 7. September 1975 besitzen
wir deshalb ein sehr modernes Raum-
planungsinstrument, in dem sowohl
allgemein anwendbare und dauernde
Richtlinien flr die Planung festgelegt
sind (die Gestaltungsgrundséatze in §
18), als auch Inhalt, Bestandteile, Wir-
kung, Zustandigkeit und Verfahren der
Richt- und Nutzungsplanung geregelt
sind.

Am 1. April 1976 hat der Regierungsrat
einen ersten Teil des Gesetzes in Kraft
gesetzt. Es sind dies neben den allge-
meinen Bestimmungen, den Bestim-
mungen Uber die Strafen und Zwangs-
anwendung, den Einfihrungs- und
Schlussbestimmungen vor allem die
Vorschriften (iber die Richtplanung
und den Natur- und Heimatschutz. Mit
dieser Teilinkraftsetzung wurde die Ge-
Samtplanung ausgeldst, die auf kanto-
naler Ebene mit der Festsetzung des
kantonalen Gesamtplanes am 10. Juli
1978 durch den Kantonsrat ihren vor-
laufigen Abschluss fand. Diese Pla-
Nungsarbeiten haben ausser der kanto-
Nalen Verwaltung und der kantonsrat-
lichen Raumplanungskommission vor
allem die Regionen und Gemeinden
ausserordentlich stark beansprucht. Im
Anschluss an die kantonale Gesamtpla-
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Beim Planen entscheidet sich
grundsatzlich,
wie gebaut werden kann

Referat Regierungsrat J. Stucki

nung sind nun auch die Regionen und
Gemeinden schon mehrheitlich an der
Bearbeitung der Richtplanung ihrer
Stufe.

Am 1. Juli 1978 hat der Regierungsrat
das Planungs- und Baugesetz vollum-
fanglich in Kraft gesetzt; dadurch wird
neben der Richtplanung auch die Nut-
zungsplanung, die innert drei Jahren
nach Festsetzung der Richtpléne
durchzufiihren ist, ausgeldst. Im weite-
ren wurde auch das offentliche Bau-
recht wirksam, das neben der Planung
entscheidend mitbestimmt, wie gebaut
werden kann.

Wie gebaut werden kann wird in den
Grundzligen schon beim Aufstellen der
Richt- und Nutzungsplane entschie-
den. Verfeinert wird die Frage aber
durch die Bauordnung, die kantona-
len Vorschriften des Baurechts, allge-
mein anerkannte Regeln der Baukunst
und nicht zuletzt durch den Ge-
schmack und das Bedlrfnis des Bau-
herrn und dessen Architekten. Durch
besondere Institute der Bau- und
Zonenordnung wie etwa die Sonder-
bauvorschriften oder den Gestaltungs-
plan wird die Art und Weise, «wie ge-
baut werden kann», sehr weitgehend
festgelegt. Im Ubrigen ist gleich zu An-
fang klarzustellen, dass die Frage, «wie
gebaut werden kann», nicht die einzige

ist, die sich im Rahmen der Raumpla-
nung stellt. Ebensosehr beschéftigen
den entscheidenden Politiker und den
Planer namlich die Frage, wo, was und
wann gebaut wird. Die sachgerechte
Beantwortung und Loésung dieser
Frage ist von grundlegender Bedeu-
tung fur die zweckmassige Nutzung
des Bodens uberhaupt wie auch fir die
etappenweise Realisierung der Bauzo-
nen. Sie wird insbesondere in bezug
auf den konzentrierten Einsatz 6ffent-
licher Mittel von entscheidender Be-
deutung sein.

Wie bauen bezieht sich vor allem auf
Fragen der baulichen Gestaltung: bei-
spielsweise locker — dicht, gross —
klein, hoch — niedrig, historisierend —
modern, usw. Jedes dieser gegensatz-
lichen Wortpaare diirfte in Kreisen der
Architekten genugend Stoff fiir einen
abendflillenden Vortrag beinhalten.

Das Tagungsthema «Gut planen,
wohnlich bauen» erlaubt die Beschran-
kung dieses Vortrages auf Wohnbauten
oder das Bauen fiur die Nutzung Woh-
nen, sofern man wohnlich bauen nicht
zu weitgehend auslegt. Mit Blick auf
den Titelteil «gut planen» darf ander-
seits kein Vortrag Uber Architektur ge-
halten werden, sondern es sollen nur
die generellen planerischen Schranken
flr das Bauen beleuchtet werden.
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Das Vortragsthema wird sich mit den
Planungsinstrumenten, wie sie das Pla-
nungs- und Baugesetz des Kantons
Zirich kennt, befassen, und zwar mit
den Aspekten, die ein wohnliches
Bauen beglinstigen.

Das Gesetz selbst bestimmt den inhalt-
lichen und zeitlichen Ablauf der Pla-
nung. Der kantonale Gesamtplan war
auf das Friuhjahr 1978, die regionalen
Gesamtplane sind im Frihjahr 1980
und die kommunalen im Frihjahr 1981
festzusetzen. Die Nutzungsplanungen
und die Bauvorschriften missen zur
Hauptsache von den Gemeinden erar-
beitet werden. Nur sie sind aufgrund
ihrer Orts- und Sachkenntnisse dazu in
der Lage. Die entsprechenden Pléne
mussen bis spatestens Friihjahr 1984
erlassen werden. Im Rahmen der Nut-
zungsplanung werden die Zlrcher Ge-
meinden erstmals auch einen Er-
schliessungsplan festsetzen.

In der Richtplanung aller Stufen wer-
den die grundsétzlichen Festlegungen
zur baulichen Gestaltung eines Gebie-
tes getroffen. Dies zum Beispiel durch
die Zuweisung zum Baugebiet oder
aber zum Landwirtschaftsgebiet oder
Bauentwicklungsgebiet, durch die Be-
zeichnung von Gebieten flr stadtische,
halbstadtische oder landliche Uber-
bauung sowie durch das Ausscheiden
schutzwirdiger Ortsbilder und von
Zentren.

Die Verfeinerung des Baugebietes fir
Wohnen, Gewerbe, Industrie, 6ffent-
liche Bauten und Anlagen sowie die
Bezeichnung landschaftlich empfind-
licher Lagen bestimmen direkt oder in-
direkt, wie in den entsprechenden Nut-
zungszonen gebaut werden kann.

Die aufgrund der Richtpléne festzuset-
zenden Nutzungsplédne haben die kon-
kreten Rahmenbestimmungen fur das
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Bauen zu enthalten. Es werden ein-
und mehrgeschossige Wohnzonen mit
und ohne Gewerbeerlaubnis, Gewerbe-
und Industriezonen, Zonen fir offent-
liche Bauten und Anlagen, Kern- und
Zentrumszonen usw. parzellenscharf
ausgeschieden. Durch die Bau- und
Zonenordnung mit den zugehdrigen
Bestimmungen Uber die Nutzweise, die
Nutzungsziffern, die Geschosszahl
usw. werden wesentliche Merkmale
einer zukiinftigen Bebauung festge-
legt.

Planungsrechtliche, die bauliche Ge-
staltung beeinflussende Festlegungen
haben auch der baulichen und land-
schaftlichen Umgebung Rechnung zu
tragen. Das gilt vor allem bei der Zu-
weisung bereits Uberbauter Gebiete zu
bestimmten Zonen (z.B. neu keine
viergeschossigen Wohnzonen in einem
mit zweigeschossigen Bauten Uber-
stellten Gebiet) und an den Nahtstellen
unterschiedlicher Zonen.

Die nachstehenden Beispiele sollen
zeigen, welche planungsrechtlichen
Mittel zur Verwirklichung eines Gestal-
tungszieles einzusetzen sind:

Die Erhaltung und Pflege einer
schutzwiirdigen historischen
Bausubstanz

wird durch die Gebietsbezeichnung
«schutzwirdiges Ortsbild» in der
Richtplanung und durch die Ausschei-
dung einer Kernzone mit den dazuge-
horigen Vorschriften in der Nutzungs-
planung erreicht. Die Bau- und Zonen-
ordnung kann aufgrund der Kernzonen
(§ 50 u. a.) das Bauen auf die Strassen-
grenze, die Verkehrsbaulinie oder be-
stehende Baufluchten vorschreiben
sowie die Stellung der Bauten naher
ordnen. Sie kann Uberdies besondere
Vorschriften Uber die Masse und die
Erscheinung der Bauten enthalten.
Weitergehende Festlegungen hinsicht-
lich der Gestaltung kénnte auch der
Gestaltungsplan nicht treffen.

In den angestrebten wirtschaftlichen
und kulturellen Zentren

kann durch die Richtplanbezeichnung
«Zentrum» die Zentrumszone (§ 51) in
der Nutzungsplanung ausgeldst wer-
den. Diese erlaubt in bezug auf die
Bauvolumengestaltung &hnliche Vor-
schriften wie die Kernzone. Die Zen-
trumszone ist bestimmt fur eine dichte
Uberbauung zur Entwicklung von
Stadt-, Orts- und Quartierzentren, die
ausser dem Wohnen vorab der Ansied-
lung von Handels- und Dienstleistungs-
betrieben, Verwaltungen sowie maéssig
stérenden Produktionsbetrieben die-
nen.

Gebiete fiir Wohnbauten

weist die Richtplanung dem Baugebiet
bzw. dem Wohngebiet zu. In der Nut-
zungsplanung werden landschaftlich
empfindliche Lagen der niedrig auszu-
nitzenden Zone «empfindliches Ge-
biet» zugeteilt. Die lUbrigen Wohnge-
biete kdnnen bei landlicher Uberbau-
ung in die bis dreigeschossige Wohn-
zone, bei halbstadtischer Uberbauung
in die bis flinfgeschossige Wohnzone
und im Baugebiet mit stadtischer Uber-
bauung in die bis siebengeschossige
Wohnzone zugeteilt werden. Die er-
wahnten Geschosszahlen kénnen un-
ter Schragdachern um zwei Dachge-
schosse und Uiber Flachdachern um ein
Dachgeschoss erhdht werden. Die
Bau- und Zonenordnung regelt auch
die zulassige Nutzweise, die Nutzungs-
ziffern und die Gestaltungsanforderun-
gen in den einzelnen Zonen.

Gebiete fiir die Ansiedlung
industrieller oder gewerblicher
Betriebe

werden dem Industriegebiet in der
Richtplanung und der Industriezone
oder Gewerbezone in der Nutzungspla-
nung zugeteilt.

Die generell-abstrakten Bestimmungen
der Bau- und Zonenordnung werden
erganzt durch detailliert-konkrete Fest-
legungen im Rahmen der besonderen
Institute (§ 66ff). Zur Sicherung von
Waldréandern und Gewassern sind in-
nerhalb der Bauzonen Waldabstandsli-
nien und Gewdasserabstandslinien fest-
zusetzen. Es kdnnen Gebiete bezeich-
net werden, in denen keine Hochhéau-
ser erstellt werden dirfen, sowie Ge-
biete, in welchen ArealUiberbauungen
zugelassen werden kénnen. Durch An-
ordnung in der Bau- und Zonenord-
nung koénnen Aussichtspunkte und
Aussichtslagen sowie der Baumbe-
stand gesichert werden. Besondere Be-
stimmungen koénnen auch fir Terras-
senhauser festgesetzt werden.
Schliesslich lasst sich auch das Pro-
blem der Aussenantennen, die nament-
lich im Nahbereich von Natur- und Hei-
matschutzobjekten oftmals erheblich
stéren kénnen, in der Bau- und Zonen-
ordnung bzw. durch eine separate An-
tennenverordnung erfassen.

Alle diese Festlegungen sind im kom-
munalen Zonenplan oder in einem Er-
lass gleicher Stufe zu treffen. Voraus-
setzung ist eine griindliche Analyse im
Rahmen der Ortsplanung.

Das Bauen wird jedoch — soweit es pla-
nungsrechtlich erfasst werden kann —
am detailliertesten durch Sonderbau-
vorschriften und Gestaltungsplédne ge-
regelt. Diese fir den Kanton Zirich

plan3 1979



VLP-Tagung

neuen Planungsmittel sind in einigen
andern Kantonen schon bekannt.

Sonderbauvorschriften

erméglichen und erleichtern die freiere
Uberbauung bestimmter geeigneter
Gebiete nach einheitlichen Gestal-
tungsgrundséatzen. Dabei darf von den
Bestimmungen der Bau- und Zonen-
ordnung abgewichen werden. Die Son-
derbauvorschriften haben fir eine ein-
wandfreie Einordnung, Gestaltung, Er-
schliessung, Ausstattung und Ausru-
stung der Uberbauung zu sorgen.

Es konnen auch nahere Angaben zur
Nutzweise getroffen werden. Wesent-
liche Elemente der Uberbauung koén-
nen Uberdies planerisch festgelegt
werden.

Da der Erlass von Sonderbauvorschrif-
ten keinen Zwang bewirkt, nach ihnen
zu bauen, ist im Hinblick auf eine be-
friedigende Gesamtwirkung immer
auch die Mdglichkeit zu bertcksichti-
gen, dass einzelne Teile des erfassten
Gebietes nach den Vorschriften der
Bau- und Zonenordnung fir Regelbau-
weise Uberstellt werden. Die Abwei-
chungen von der Bau- und Zonenord-
nung sind somit nur in Schranken
zweckmassig.

Gestaltungspléne

kdénnen fir bestimmte umgrenzte Ge-
biete festgesetzt werden. Zu unter-
scheiden ist dabei zwischen dem
6ffentlichen und dem privaten Gestal-
tungsplan.

Der éffentliche Gestaltungsplan

setzt ein wesentliches offentliches In-
teresse voraus und wird von der Ge-
meinde festgesetzt. Das wesentliche
Offentliche Interesse ist in der Regel
dann gegeben, wenn die Planungsziele
mit den ordentlichen Planungsinstru-
Mmenten nicht erreicht werden kénnen,
beispielweise im Nahbereich von
Natur- und Heimatschutzobjekten, von
Stationen 6ffentlicher Verkehrstrager
mit hoher Leistungsféhigkeit oder von
Standortgebundenen éffentlichen Wer-
ken und Anlagen mit unvermeidbaren
Immissionen. Je nach den Verhaltnis-
Sen kénnen mehr oder weniger oder
Uberhaupt Festlegungen zu Zahl, Lage,
Zur &ussern Abmessung sowie Nutz-
Weise der Bauten getroffen werden.

Wie bei den Sonderbauvorschriften
kann von der Bau- und Zonenordnung
abgewichen werden; im Gegensatz
dazu sind jedoch o&ffentliche Gestal-
tungsplane verbindlich, das heisst es
darf nicht anders als nach den getroffe-
Nen Bestimmungen gebaut werden.
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Private Gestaltungspldne

durfen von der Bau- und Zonenord-
nung nur unter den Voraussetzungen
und im Ausmass von Arealiberbauun-
gen abweichen.

Sofern ein privater Gestaltungsplan im
offentlichen Interesse liegt, kann er als
allgemeinverbindlich erklart werden,
wenn ihm die Grundeigentimer zu-
stimmen, denen mindestens zwei Drit-
tel der einbezogenen Flache gehoren,
und wenn keine schutzwurdigen Inter-
essen der andern Grundeigentiimer
verletzt werden (§ 85). Private Gestal-
tungspléne bedurfen der Zustimmung
des Gemeinderates.

Die Bau- und Niveaulinien und der
Quartierplan sind weitere Instrumente
der Raumplanung, die an sich nicht
primér gestalterische Zwecke verfol-
gen, in ihrer Wirkung jedoch auf die
Stellung der Bauten einen starken Ein-
fluss austiben.

Die Bau- und Niveaulinien

dienen hauptsachlich der Sicherung
von Anlagen und Flachen fur den Fahr-
zeug- und Fussgangerverkehr, also zur
Sicherung von Strassen, Wegen, Plat-
zen, Eisenbahnen, Larmschutzanlagen,
Vorgarten usw. Weiter kdnnen mit die-
sem planerischen Mittel Flachen, die
fur Verkehrsbauten, Fluss- und Bach-
korrektionen und Versorgungsleitun-
gen erforderlich sind, gesichert wer-
den.

Die bauliche Gestaltung wird durch die
Baulinie, die den Vorraum zu den Bau-
ten und den Freiraum zwischen den
Bauten bestimmt (insbesondere bei ge-
schlossener Bauweise oder beim
Bauen auf die Baulinie) sehr stark be-
einflusst. Auch die Beschrankung der
Wirkung auf bestimmte Vertikalberei-
che zur Sicherung von Arkaden, Durch-
gangen in Bauten usw. engt den Spiel-
raum des Bauenden einerseits ein, ge-
stattet aber dem Gemeinwesen ander-
seits, «Offentliche Freiraume» zu ge-
stalten.

Den Quartierplan

nach Zurcherart kannte man schon aus
der Zeit vor dem Planungs- und Bauge-
setz. Der Zweck blieb jedoch derselbe,
namlich die Baureifmachung aller ein-
bezogenen Grundstucke. Dabei ist das
Gebiet so einzuteilen, dass alle Grund-
sticke ohne Ausnahmebewilligung
und nachbarliche Zustimmung in einer
den ortlichen Verhaltnissen und der
Bauzone angemessenen Weise Uber-
baut werden kdnnen. Im weitern sind
alle Grundstlicke innerhalb des Quar-
tierplangebietes durch den Quartier-
plan zu erschliessen.

Nach neuem Recht kann nun die Pla-
nung erstmals kontinuierlich bis zur
tatsachlichen Baureife vorangetrieben
werden. Grundlage fir den Quartier-
plan bilden die Bau- und Zonenord-
nung und vor allem der Erschlies-
sungsplan. Der letztere gibt Aufschluss
Uber die offentlichen Werke und Anla-
gen, die fur die Groberschliessung der
Bauzonen notwendig sind. Ferner gibt
er an, in wealcher Reihenfolge und in
welchen Etappen das Gemeinwesen
die zeitgerechte Groberschliessung
durchfiihrt. Stufenweise wird flr die
jeweils massgebende Etappe die
Dimensionierung der Erschliessungs-
anlagen festgelegt und die Kosten er-
mittelt. Die gleichzeitig mit der Bau-
und Zonenordnung erforderliche Fest-
setzung des Erschliessungsplans be-
wirkt, dass die entsprechenden Ausga-
ben als bewilligt gelten.

Der ordentliche Quartierplan, als In-
strument zur Feinerschliessung, unter-
scheidet zwischen privatem und amt-
lichem Verfahren. Die Aufstellung von
amtlichen Quartierplanen wurde ge-
geniber dem alten Recht nicht nur
néher umschrieben, sondern durch An-
setzen von Fristen und genauerer
Regelung der Einsprachemdoglichkeit
stark gestrafft. Die Einleitung erfolgt
auf Gesuch eines Grundeigentiimers
und neu auch dort, wo die bauliche
Entwicklung und der Erschliessungs-
plan dies als wiinschbar erscheinen
lassen.

Durch den Gemeinderat erfolgt die Ein-
leitung von Amtes wegen. Sofern sich
die Grundeigentimer im zeitlichen Be-
reich des Erschliessungsplanes Uber
den Bau nicht einigen kdénnen oder
wenn ein Bedarf an erschlossenem
Bauland besteht, kann der Gemeinde-
rat Uberdies die Bauarbeiten von Amtes
wegen einleiten. Damit kdnnen die von
der Gemeinde flir die Groberschlies-
sung getatigten Investitionen sinnvoll
genutzt werden.

Weiter ist zu vermerken, dass der Quar-
tierplan nun erstmals unter den hierfir
geltenden Voraussetzungen und im
daflir vorgeschriebenen Verfahren es
erlaubt, Sonderbauvorschriften oder
einen Gestaltungsplan festzusetzen.
Damit hat der Quartierplan nicht nur
flachenmassige Auswirkungen, son-
dern bestimmt auch Massnahmen in
der dritten Dimension.

Aber auch der «flachenmassige Quar-
tierplan» bestimmt das Quartierbild
durch die Parzelleneinteilung und
-form sowie durch die Erschliessung
mit Strassen.

Sowohl die Parzelleneinteilung und
-form als auch die Feinerschliessung
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mit Strassen sind fiir das Quartierbild
wichtig. Beispielsweise wird eine ge-
krimmte Linienfiihrung der Strasse mit
auf eine 20-m-Baulinie gestellten Bau-
ten einen ganz andern Eindruck vermit-
teln als eine gerade Strasse mit 24-m-
Baulinienabstand ohne Verpflichtung,
auf die Baulinie zu bauen. Es ist des-
halb notwendig, dass sich die am Quar-
tierplan Beteiligten konkrete Vorstel-
lungen uUber die im Quartierplangebiet

moglichen Bauten machen und die
Parzellierung und Erschliessung
danach ausrichten.

Als besondere Form des Quartierplans
ist die Gebietssanierung zu erwahnen,
die aufgrund der Verhéltnisse im Kan-
ton Zurich jedoch nur selten zur An-
wendung gelangen diirfte.

Einige Schlussbemerkungen

Das Planungs- und Baugesetz des Kan-
tons Zurich schreibt eine umfassende
und durchgehende Richt- und Nut-
zungsplanung vor, die bis spatestens
1984 abzuschliessen ist. Der kantonale,
die regionalen und die kommunalen
Gesamtpléne, insbesondere aber die
darauf abgestimmten kommunalen
Nutzungspléne sind eine wesentliche
Voraussetzung, wohnliche Uberbauun-
gen zu erhalten, Missstdénde zu behe-
ben und ein neues wohnliches Bauen
herbeizufiihren.

Die Raumplanung hort jedoch nicht bei
der einmaligen Festsetzung von Planen
auf: diese sind laufend zu Uberprifen.

Neuen Erkenntnissen und Entwicklun-

gen ist durch die Revision der Pléne
Rechnung zu tragen. Eine solche neue
Entwicklung kdnnte zum Beispiel darin
erblickt werden, dass in einem plane-

risch fir den Mehrfamilienhausbau
vorgesehenen Gebiet ein Trend zum
Einfamilienhausbau einsetzt. In einem
solchen Fall musste sich die Behoérde
nicht nur mit dem Gedanken einer all-
falligen Revision befassen, sie musste
insbesondere auch darauf achten, dass
durch solche Entwicklungen, die recht-
lich kaum aufzuhalten sind, die beab-
sichtigten Gestaltungsziele nicht unter-
wandert werden.

Solche und andere Fragen bleiben den
Baubehorden bei der Verwirklichung
der Planung nicht erspart. Die Pla-
nungsverwirklichung als wichtiger Teil
der Raumplanung lasst den Baubehor-
den einen weiten Ermessensspielraum.
Da sich dieser im Rahmen nichtquanti-
fizierbarer Bereiche vergrossert, ist be-
sonders die bauliche Gestaltung davon
betroffen. Die Praxis lehrt, dass nur der
Beizug qualifizierter Fachleute fur Be-
horden und private Bauwillige eine ge-
stalterisch gute oder mindestens be-
friedigende Lésung garantiert. Um ein
wohnliches Bauen im dargelegten
Sinne fur die Zukunft zu sichern, be-
darf es des Zusammenspiels aller im
Planungs- und Baugesetz angebote-
nen Instrumente sowie des verantwor-
tungsbewussten und geschickten Han-
delns der Behérden und Fachleute! -

1. Ausgangslage

Der Wohnungsmangel scheint heute,
anfangs 1979, Gberwunden. Damit ken-
nen wir auch keine Wohnungsnot
mehr. Hieraus ziehen manche Leute
voreilig den Schluss, es bediirfe keiner
neuen Wohnungen und insbesondere
keiner staatlich geférderten Wohnun-
gen mehr.

Indessen: Wir hatten schon friiher Zei-
ten mit hohen Leerwohnungsbestéan-
den, héheren Leerwohnungsbestanden
sogar als in den vergangenen Jahren.
Solchen Zeiten mit vielen leeren Woh-
nungen folgten indessen kurz darauf
wiederum Situationen mit Mangel an
Wohnungen. Es ist deshalb zu hoffen,
dass wir von friiheren Erscheinungen
gelernt haben und eine Verstetigung im
Wohnungsangebot zu verwirklichen
trachten. ‘

Wir kennen Ursachen, die zu einem
jéhrlichen Zuwachs an Neuwohnungen
beitragen und deswegen eine stetige
Produktion neuer Wohnungen als
logisch erscheinen lassen. Auch wenn
unsere  Wirtschaftssituation  gleich
bleibt und die Bevdlkerung stagniert,

Der Zeiten Wende: Was wird
heute als Wohnung
und als Wohnumgebung gesucht?

Flrsprecher Thomas C. Guggenheim,
Direktor des Bundesamtes flir Wohnungswesen, Bern

nimmt die Nachfrage nach neuen Woh-
nungen nicht etwa ab oder bleibt
gleich, sondern es bedarf nach unserer
Berechnung trotzdem eines jahrlichen
Zuwachses von etwa 35 000 bis 40 000
Einheiten. In den letzten drei Jahren
sind wir unter diesen Ziffern geblieben.
An verschiedenen Orten stellen wir
deshalb wieder Mangelerscheinungen
fest.

Ursachen flr einen jahrlichen Bedarf
nach neuzuerstellenden Wohnungen
sind unter anderem die folgenden:

Die Wohndichte nimmt ab, und die
Haushaltungen vermehren sich. Das
Durchschnittsalter  unserer Gesell-

schaft wird immer hoher; wir sprechen
gemeinhin von einer Uberalterung.

Hinzu kommt, dass die geburtenstarken
Jahrgénge, die bis vor kurzem unsere
Schulraume flllten, nunmehr ins er-
werbsféhige und damit auch ins hei-
ratsfahige Alter treten und neuen
Wohnraum beanspruchen. In lénd-
lichen Verhéltnissen stellen wir eine
Abnahme der Untermieten fest.

Abnehmende Wohndichte und die Zu-
nahme der Zahl der Haushaltungen be-
wirken deshalb vor allem den jahr-
lichen Zuwachs an Wohnungen [1].
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	Beim Planen entscheidet sich grundsätzlich, wie gebaut werden kann

